
Auf den folgenden Seiten fassen wir die Geschäfte der Gemeinde-
versammlungen zusammen. Die Unterlagen liegen im Gemeinde-
haus Birmensdorf (Stallikonerstrasse 9, Abteilung Präsidiales) zur 
Einsicht auf; die Anträge und Akten der Sekundarschulgemeinde 
Birmensdorf-Aesch zusätzlich im Gemeindehaus Aesch. Informa-
tionen finden Sie zudem auf der Website www.birmensdorf.ch.

Gemeindeversammlungen 
vom 28. November 2023, 19.30 Uhr
Gemeindezentrum Brüelmatt
Beleuchtender Bericht

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger
Wir laden Sie zu den Gemeindeversammlungen der Sekundar-
schulgemeinde Birmensdorf-Aesch und der Politischen Gemeinde 
Birmensdorf ein und freuen uns, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht 
Gebrauch machen und unsere Gemeinden mitgestalten.

Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch
Gemeinderat Birmensdorf

Sekundarschulgemeinde 
Birmensdorf-Aesch

Traktanden
1. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

1. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss

Erläuterung der Vorlage
Zusammenfassung
Bei einem Aufwand von 7'442'000 Franken und einem Ertrag von 
2'534'200 Franken resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss 
von 4'907'800 Franken. Bei Annahme eines hundertprozentigen 
Gemeindesteuerertrages von 26'000'000 Franken werden zur De-
ckung des Aufwandüberschusses 21 Steuerprozente (Vorjahr 21 %) 
oder 5'460'000 Franken erhoben. Der resultierende Ertragsüber-
schuss der Erfolgsrechnung von 552'200 Franken wird dem Bilanz-
überschuss zugewiesen.

Sachverhalt
Die wirtschaftliche Lage der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch 
ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Die Erfolgsrechnung soll 
auch in Zukunft gut ausgeglichene Ergebnisse ausweisen. Dies hilft 
uns, die hohen aber notwendigen Sanierungen und Investitionen an 
unseren Schulanlagen finanziell zu bewältigen.

Der Gesamtaufwand liegt gegenüber dem Vorjahresbudget leicht tie-
fer. Für zukünftige Investitionsvorhaben ist eine Einlage in die finanz-
politische Reserve von 500'000 Franken budgetiert. Der Steuerertrag 
fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht höher aus. Die Berechnung erfolgt 
jeweils durch die entsprechenden Gremien der beiden Politischen Ge-
meinden. Durch die zu erwartende tiefere Steuerkraft bei der Gemein-
de Birmensdorf, fällt der berechnete Ressourcenzuschuss höher aus. 
Gesamthaft resultiert ein Ertragsüberschuss von 552'200 Franken.

Die Sanierung der Schulanlage Brüelmatt 1 wird planmässig im De-
zember 2023 abgeschlossen werden. Anschliessend beginnt die 
Sanierung des Schultrakts Brüelmatt 2. Der Erweiterungsbau Brüel-
matt 3 sowie die beiden Container-Schulzimmer sind für den Schul-
betrieb wichtig und werden rege benützt. Wir brauchen dringend 
Turnhallen-Kapazitäten. Deshalb läuft die Planung für eine neue 
Dreifachturnhalle auf Hochtouren. Mehrkosten fallen insbesondere 
bei den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen an. Dies auf-
grund unserer Bautätigkeit an den Schulanlagen.

Mit dem beantragten Steuerfuss kann mit einem gut ausgeglichenen 
Ergebnis gerechnet werden. Das Nettovermögen wird 2024 trotz-
dem vollständig abgebaut sein. Zur Finanzierung der Investitionen 
muss nach Abbau der Liquidität auf dem Kontokorrent der Politi-
schen Gemeinde Fremdkapital aufgenommen werden.
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Erfolgsrechnung 

0  Allgemeine Verwaltung 
Legislative

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 38'000 26'600 23'007.40

Ertrag 0 0 0.00

Nettoaufwand 38'000 26'600 23'007.40

Legislative:
Höhere Kosten aufgrund Abstimmung Objektkredit Dreifachturn-
halle.

2  Bildung 
Sekundarstufe / Musikschulen / Schulliegenschaften /  
Tagesbetreuung / Schulleitung / Schulverwaltung /  
Volksschule Sonstiges / Sonderschulen

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 6'726'500 6'742'900 5'631'481.02

Ertrag 71'900 62'400 99'278.30

Nettoaufwand 6'654'600 6'680'500 5'532'202.72

Sekundarstufe: 
Minderkosten gegenüber Vorjahr; Aktueller Stellenplan Lehrper-
sonen, weniger Schüler Kantonale Mittelschulen, weniger Auf-
wand für Abschreibungen, höherer Aufwand für Lehrmittel, Mo-
biliar und Honorare Fachexperten (externe Dienstleistungen und 
Beratungen ICT).

Musikschulen: 
Mehrkosten gegenüber Vorjahr; Mobiliarersatz und Stimmservice 
Klavier.

Schulliegenschaften:
Mehrkosten gegenüber Vorjahr; Unterstützung Hauwartung wäh-
rend Umzugsphase (Brüelmatt 1 + 2), Abschreibungen durch Akti-
vierung Sanierung Schulhäuser Brüematt 1 + 2.

Tagesbetreuung: 
Minderkosten gegenüber Vorjahr; Die Tagesbetreuung wird durch 
die Primarschule übernommen. Deshalb kostenneutral.

Schulleitung: 
Mehrkosten gegenüber Vorjahr; Stellenplan Schulleitung infolge 
Schülerzuwachs erhöht (Richtlinien VSA).

Schulverwaltung: 
Minderkosten gegenüber Vorjahr; Personalwechsel Schulver-
waltung

Volksschule Sonstiges: 
Mehrkosten gegenüber Vorjahr; Transportkosten Sportunterricht 
Aesch / Sanapark.

Sonderschulen: 
Minderkosten gegenüber Vorjahr; Kosten für Tages- und Privat-
schulen, welche nicht vom Volksschulamt anerkannt sind, müssen 
auf der Funktion Sekundarstufe budgetiert werden.

4  Gesundheit 
Schulgesundheitsdienst

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 19'800 19'000 16'310.20

Ertrag 0 0 0.00

Nettoaufwand 19'800 19'000 16'310.20

Schulgesundheitsdienst:
Gleichbleibende Kosten gegenüber Vorjahr.

9  Finanzen und Steuern 
Allgemeine Gemeindesteuern / Finanz- und Lastenausgleich /  
Zinsen / Liegenschaften des Finanzvermögens /  
Rückverteilung aus CO2-Abgabe / Finanzpolitische Reserve

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 657'700 673'900 93'977.09

Ertrag 7'922'300 7'614'000 7'257'024.37

Nettoertrag 7'264'600 6'940'100 7'163'047.28

Allgemeine Gemeindesteuern:
Der Steuerertrag fällt höher aus als 2023. Die Berechnung des 
Steuerertrages erfolgt jeweils durch die entsprechenden Gremien 
der beiden Politischen Gemeinden. Die Steuererträge bilden die 
Basis für die im Budget 2024 aufgeführten Ressourcenzuschüsse 
(Finanzausgleich).

Investitionsrechnung

Erneuerung Brüelmatt 1, Baukosten 1'550'000

Erneuerung Brüelmatt 2, Baukosten 2'250'000

Neubau Schulsporthalle, Projektierungskredit 206'000

Neubau Schulsporthalle 694'000

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 4'700'000

Antrag der Sekundarschulpflege
Das Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch 
wird genehmigt.

Der Steuerfuss wird auf 21 % (Vorjahr 21 %) des einfachen Gemein-
desteuerertrags festgesetzt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Se-

kundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch in der von der Schul-
pflege beschlossenen Fassung vom 12. September 2023 geprüft. 
Das Budget weist folgende Eckdaten aus (gemäss Antrag der 
Rechnungsprüfungskommission). Der Ertragsüberschuss der Er-
folgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 
der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch finanzrechtlich 
zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 
des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelun-
gen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindever-
sammlung, das Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Bir-
mensdorf-Aesch entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu ge-
nehmigen und den Steuerfuss auf 21 % (Vorjahr 21 %) des 
einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
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2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes, die spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, beantwor-
tet die Sekundarschulpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die 
Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine 
Diskussion stattfindet.

1. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss

Erläuterung der Vorlage
Zusammenfassung
Bei einem Aufwand von 48'386'200 Franken und einem Ertrag von 
31'638'200 Franken resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss 
von 16'748'000 Franken. Bei Annahme eines hundertprozentigen 
Gemeindesteuerertrages von 18'800'000 Franken werden zur De-
ckung des Aufwandüberschusses 91 Steuerprozente (Vorjahr 91 %) 
oder 17'108'000 Franken erhoben. Der resultierende Ertragsüber-
schuss der Erfolgsrechnung von 360'000 Franken wird dem Bilanz-
überschuss zugewiesen.

Sachverhalt
Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 91 Prozentpunkte resul-
tiert im Budget 2024 ein Ertragsüberschuss von 360'000 Franken.

Die stetig steigende Bevölkerungszahl, die Anforderungen an eine 
Gemeindeverwaltung im Bereich IT-Sicherheit und Digitalisierung 
sowie die Projektierung von zukünftigen grösseren Infrastrukturpro-
jekten, führen zu weiteren Anpassungen beim Stellenplan. Durch die 
steigenden Schülerzahlen müssen auch im Bildungsbereich Anpas-
sungen im Stellenplan vorgenommen werden. Der allgemeine Sach- 
und Betriebsaufwand liegt um 7.9 % über dem Vorjahresbudget. 
Verantwortlich sind teuerungsbedingte Tarif- und Preisanpassungen 
sowie notwendige Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten in den 
Bereichen Schulliegenschaften, Gemeindestrassen und bei den Ver- 
und Entsorgungsbetrieben Wasser und Abwasser. Damit beim Was-
ser aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens in das grosse 
Wasserleitungsnetz keine übermässigen Schulden mit entsprechen-
den Fremdfinanzierungskosten aufgebaut werden, ist eine Anpassung 
der Wassergebühren ab 2024 zwingend notwendig. Die Nettokosten 
im Bereich Asylwesen liegen aufgrund der Hochrechnung sowie den 
Vorgaben des Bundes entsprechend höher als im Vorjahr.

Die aktuelle Steuerentwicklung 2023 zeigt einen einfachen Ge-
meindesteuerertrag per August 2023 von 18.3 Mio. Franken, wel-
cher leicht über dem Vorjahreswert liegt. Die Steuererträge 2023 
und 2024 sind von diversen Einflussfaktoren, wie wirtschaftliche 
und umweltpolitische Entwicklung sowie des weiteren Verlaufes 
des  Ukrainekrieges abhängig. Belastend wirken sich die Teuerung 
sowie die gestiegenen Zinsen auf dem Fremdkapital auf das Haus-

haltsbudget aus. Die Zunahme der Bevölkerung kann jedoch auch 
zu höheren Steuererträgen führen. Diese Argumente vorsichtig ab-
gewogen, darf damit gerechnet werden, dass der einfache Gemein-
desteuerertrag im Jahr 2024 bei 18.8 Mio. Franken liegen wird. Bei 
den Grundstückgewinnsteuern wird von höheren Erträgen, analog 
den Vorjahren, ausgegangen. 

Der Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich liegt aufgrund der 
weiterhin tiefen Steuerkraft von Birmensdorf, im Vergleich mit ande-
ren Gemeinden im Kanton Zürich, mit 8.2 Mio. Franken um 0.7 Mio. 
Franken höher als im Vorjahr.

Im Verwaltungsvermögen sollen im Jahr 2024 Nettoinvestitionen 
von 7.5 Mio. Franken getätigt werden. Daraus resultiert ein Finan-
zierungsfehlbetrag von rund 4.7 Mio. Franken. Mit einer Selbstfinan-
zierung von 2.8 Mio. Franken können nur rund 38 % der geplanten 
Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Darin enthalten 
sind Infrastrukturprojekte in den Bereichen Hochbau und Sport. Das 
aktualisierte Investitionsprogramm 2023 bis 2027 zeigt Nettoinvesti-
tionen im Steuerhaushalt von rund 32.2 Mio. Franken. Zur Mitfinan-
zierung des zukünftig geplanten hohen Investitionsvolumens ist im 
Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von jährlich 4.0 Mio. Fran-
ken anzustreben. 

Für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseiti-
gung sind in der gleichen Periode Investitionen von 13.4 Mio. Fran-
ken eingestellt.

Politische Gemeinde Birmensdorf
Traktanden
1. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Genehmigung der totalrevidierten Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Angestellten  

der Politischen Gemeinde Birmensdorf (Personalverordnung PVO)
3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes
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Erfolgsrechnung

0  Allgemeine Verwaltung 
Legislative / Exekutive / Finanz- und Steuerverwaltung /  
Allgemeine Dienste übrige / Verwaltungsliegenschaften

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 5'321'700 4'966'000 4'690'506.92

Ertrag 1'088'300 1'047'000 1'932'379.53

Nettoaufwand 4'233'400 3'919'000 2'758'127.39

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 314'400 Franken.

Die Kosten für das Wahlbüro und der Druck und Versand von 
Abstimmungsunterlagen sinken, da keine Behördenwahlen im 
Jahr 2024 angesetzt sind. Die stetig steigende Bevölkerungs-
zahl, die Anforderungen an eine Gemeindeverwaltung im Bereich 
IT-Sicherheit und Digitalisierung sowie die Projektierung von zu-
künftigen grösseren Infrastrukturprojekten, führen zu weiteren 
Anpassungen beim Stellenplan. Dazu kommen die vom Kanton 
vorgeschriebenen teuerungsbedingten Lohnanpassungen. Im 
Zusammenhang mit der Liegenschaftenstrategie soll ein Liegen-
schaftenkonzept erarbeitet werden. Das Liegenschaftenkonzept 
soll verlässliche Aussagen über die künftige Planung, Investitionen, 
Nutzung, Bewirtschaftung und den Betrieb der gemeindeeigenen 
Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen ermöglichen.

1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Polizei / Rechtsprechung / Allgemeines Rechtswesen /  
Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt /  
Feuerwehr / Militärische Verteidigung / Zivilschutz /  
Ziviler Gemeindeführungsstab

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 2'301'100 2'271'800 2'083'500.29

Ertrag 783'500 812'500 843'403.49

Nettoaufwand 1'517'600 1'459'300 1'240'096.80

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 58'300 Franken.

Es muss mit einem höheren Kostenanteil an die Kindes- und 
 Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gerechnet werden. Personal-
wechsel im Gemeindeammann- und Betreibungsamt führen zu tie-
feren Kosten. Beim Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch 
rechnet die Kommission mit leicht höheren Fahrzeug-, Material- 
und Alarmierungskosten und im Schützenhaus sind aufgrund Lee-
rung und Reinigung der Kugelfänge höhere Kosten zu verzeichnen.

2  Bildung 
Kindergarten / Primarstufe / Musikschulen / Schulliegenschaften /  
Tagesbetreuung / Schulleitung / Schulverwaltung / Volksschule 
Sonstiges / Schulpsychologischer Dienst / Sonderschulen /  
Erwachsenenbildungskurse (Freizeitkurse)

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 14'576'100 12'815'300 12'660'775.42

Ertrag 1'992'700 1'389'800 1'772'926.75

Nettoaufwand 12'583'400 11'425'500 10'887'848.67

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 1'157'900 Franken.

Der Personalaufwand basiert auf dem aktuellen Stellenplan für 
das Schuljahr 2023/2024 sowie den vom Kanton vorgeschriebe-
nen teuerungsbedingten Lohnanpassungen. Höhere Kosten bei 
der Primarstufe verursachen Schulgeldbeiträge an anerkannte 
Spezial schulen. Bei den Schulliegenschaften ist weiterhin mit er-
höhtem Unterhaltsbedarf zu rechnen. 

3  Kultur, Sport und Freizeit 
Denkmalpflege / Heimatschutz / Bibliotheken / Kultur übriges /  
Sport / Schwimmbad / Freizeit

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 1'396'400 1'332'100 1'046'894.49

Ertrag 260'500 254'600 289'612.10

Nettoaufwand 1'135'900 1'077'500 757'282.39

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 58'400 Franken.

Das Schwimmbad Geren erfordert weitere Unterhaltsarbeiten, 
wie zum Beispiel die Instandstellung des Beachvolleyballfeldes, 
der Gehwege und den Ersatz der Filteranlage für die Badewasser-
technik. Der gestiegene Abschreibungsbedarf resultiert aus den 
getätigten Investitionen.

4  Gesundheit 
Pflegefinanzierung / Ambulante Krankenpflege /  
Schulgesundheitsdienst / Lebensmittelkontrolle /  
Gesundheitswesen übriges

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 3'274'200 3'208'300 3'044'932.60

Ertrag 0 3'000 0.00

Nettoaufwand 3'274'200 3'205'300 3'044'932.60

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 68'900 Franken.

Die gebundenen Kosten für die Pflegefinanzierung liegen auf-
grund der Hochrechnung für das Rechnungsjahr 2023 leicht über 
dem Budget 2023. Damit entspricht die Anpassung dieser Budget-
positionen den aktuellen Kosten.
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5  Soziale Sicherheit 
Prämienverbilligungen / Ergänzungsleistungen IV / AHV, AHV /  
Leistungen an das Alter / Alimentenbevorschussung /  
Jugendschutz / Kindertagesstätten und Kinderhorte /  
Beihilfen / Zuschüsse / gesetzliche wirtschaftliche Hilfe /  
Asylwesen / Fürsorge übriges / Hilfsaktionen

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 10'539'000 9'411'800 9'096'920.56

Ertrag 5'250'100 4'708'400 4'650'732.38

Nettoaufwand 5'288'900 4'703'400 4'446'188.18

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 585'500 Franken.

Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV kann aufgrund der 
Hochrechnung von gleichbleibenden Ausgaben ausgegangen 
werden. Im Bereich Jugendschutz werden mit dem Neuaufbau 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Traffic be-
dürfnisgerechte Projekte und Aktionen angeboten. Diese werden 
durch eine externe Jugendarbeiterin unterstützt. Die Hochrech-
nung der Kosten bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zeigt 
einen leichten Aufwärtstrend und beim Asylwesen muss aufgrund 
der vom Bund und Kanton angeordneten Kontingentserhöhung 
mit massiv höheren Kosten gerechnet werden. 

6  Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Gemeindestrassen / Bahninfrastruktur / Regionalverkehr /  
Öffentlicher Verkehr übriges

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 3'449'600 3'192'200 2'667'159.70

Ertrag 538'100 464'500 154'893.55

Nettoaufwand 2'911'500 2'727'700 2'512'266.15

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoaufwand 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 183'800 Franken.

Der Mehrbedarf beim Unterhalt der  Gemeindestrassen beinhal-
ten die Sanierungen von Flurstrassen, Strassenmarkierungen so-
wie den Ersatz von Strassenbeleuchtungen und höhere Abschrei-
bungen als Folge der geplanten Investitionen.  

7  Umweltschutz und Raumordnung 
Wasserversorgung / Wasserwerk / Abwasserbeseitigung /  
Abfallwirtschaft / Gewässerverbauungen /  
Arten- und Landschaftsschutz / Luftreinhaltung und Klimaschutz /  
Friedhof und Bestattung / Regionale Friedhoforganisation /  
Raumordnung

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 4'604'900 4'235'500 3'730'892.27

Ertrag 4'336'100 3'780'100 3'463'977.06

Nettoaufwand 268'800 455'400 266'915.21

In diesem Hauptaufgabenbereich reduziert sich der Nettoauf-
wand gegenüber dem Vorjahresbudget um 186'600 Franken.

Die  Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserversorgung (Wasserwerk), 
Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sind in der Gemeinde-
rechnung integrierte Verwaltungsbereiche, die eine in sich ge-
schlossene Einheit bilden und nach dem Grundsatz der Eigen-
wirtschaftlichkeit geführt werden. Sie erbringen Leistungen für 
Dritte und orientieren sich dabei am Kostendeckungs- und dem 
Verursacherprinzip.

Beim Wasserversorgungshauhalt muss in den nächsten Jahren 
mit weiterhin hohen Investitionen gerechnet werden, welche nur 
zum kleinen Teil aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden kön-
nen. Die bestehende Nettoschuld gegenüber dem Steuerhaus-
halt beträgt bereits 5.4 Mio. Franken, diese wird weiter zunehmen 
und übersteigt die empfohlene Schuldenobergrenze deutlich. 
Zur Begrenzung der Schulden müssen die Benutzungsgebühren 
per 1. Januar 2024 entsprechend angepasst werden. Diese An-
passung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Versor-
gungshaushalte Abwasser und Abfall zeigen eine stabile Tendenz 
der Benutzungsgebühren. 

8  Volkswirtschaft 
Landwirtschaft / Forstwirtschaft / Regionales Forstrevier /  
Jagd und Fischerei / Banken und Versicherungen / Elektrizität

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 325'400 321'900 287'249.90

Ertrag 998'200 839'000 952'515.55

Nettoertrag 672'800 517'100 665'265.65

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoertrag 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 155'700 Franken.

Die ausbezahlte Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank 
im Jahr 2023 entspricht dem vom Kanton empfohlenen Wert für 
die Budgetierung 2024.
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9  Finanzen und Steuern 
Steuern / Finanz- und Lastenausgleich / Vermögens- und  
Schuldenverwaltung / Rückverteilungen / nicht aufgeteilte Posten

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Aufwand 2'597'800 2'285'400 1'608'269.41

Ertrag 33'498'700 31'012'300 32'824'325.72

Nettoertrag 30'900'900 28'726'900 31'216'056.31

In diesem Hauptaufgabenbereich erhöht sich der Nettoertrag 
gegenüber dem Vorjahresbudget um 2'174'000 Franken.

Als Basis für die Berechnung der Steuern Rechnungsjahr dient der 
Stand der fakturierten Steuerabrechnung per 30. Juni 2023. Unter 
Berücksichtigung diverser Einflussfaktoren gehen wir von leicht 
höheren Steuererträgen aus.  Aufgrund der Depotzahlungen darf 
bei den Grundstückgewinnsteuern mit höheren Einnahmen ge-
rechnet werden. Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzaus-
gleich dürfte aufgrund der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im 
Vergleich zum Kanton um 0.7 Mio. Franken höher ausfallen. 

Investitionsrechnung

Strassen / Verkehrswege 1'985'000
Übrige Tiefbauten 1'820'000
Hochbauten 1'270'000
Mobilien / Fahrzeuge 160'000
Übrige immaterielle Anlagen 200'000
Darlehen an Zweckverbände 290'000
Rückzahlung Darlehen AZAB – 256'000
Wasser 1'382'000
Abwasser 655'000
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 7'506'000

Antrag des Gemeinderates
Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf wird ge-
nehmigt.

Der Steuerfuss wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des voraussichtlichen 
einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politi-
schen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand be-
schlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget 
weist folgende Eckdaten aus (gemäss Antrag der Rechnungsprü-
fungskommission). Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird 
dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der 
Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig und 
rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt 
zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushalts-
gleichgewicht sind eingehalten.

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindever-
sammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Birmens-
dorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu geneh-
migen und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen 
Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
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Übersicht Budgets 2024

2. Genehmigung der totalrevidierten Verordnung über das Arbeitsverhältnis  
der Angestellten der Politischen Gemeinde Birmensdorf (Personalverordnung PVO)

Erläuterung der Vorlage
Zusammenfassung
Das kommunale Personalrecht der Gemeinde Birmensdorf ist nicht 
mehr zeitgemäss und bildet die neuen Strukturen der Einheitsge-
meinde nicht ab. Mit der totalrevidierten Personalverordnung und 
einem umfassend überarbeiteten Vollzugsreglement sowie einem 
neuen, gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsreglement soll für 
die Behörden, die operativen Leitungen und für alle Mitarbeitenden 
eine verlässliche personalrechtliche Grundlage geschaffen werden, 
welche eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellt und sowohl 
klare Vorgaben wie auch Ermessensspielraum gibt. 

Das neue kommunale Personalrecht ist in einem partizipativen Pro-
zess zwischen Gemeinde und Schule erarbeitet worden. Es stellt 
nicht nur eine einheitliche, gemeinsame Lösung sicher, sondern be-
rücksichtigt auch die verschiedenen Personalgruppen innerhalb der 
Gemeinde, die bereits bestehenden Einzelregelungen und  Usanzen, 
die unterschiedlichen betrieblichen Bedürfnisse sowie die verschie-
denen gesetzlichen Vorgaben.

Sachverhalt
Die heutige Personalverordnung wurde von den Stimmberechtigten 
an der Gemeindeversammlung vom 18. September 2018 bzw. an 
der Schulgemeindeversammlung vom 1. Juli 2002 bewilligt. Die Per-
sonalverordnung regelt die Rechte und Pflichten der Angestellten 
der Gemeinde Birmensdorf. 

Grundlage der kommunalen Personalverordnung bildet das kan-
tonale Recht, namentlich das Personalgesetz, die Personalver-
ordnung und die Vollzugsverordnung zum Personalgesetz. Mit der 
kommunalen Personalverordnung können vom kantonalen Recht 
abweichende Regelungen getroffen werden. Ist dies nicht der Fall, 
haben das kantonale Personalgesetz und dessen Ausführungser-
lasse Gültigkeit (Grundsatz der Subsidiarität).

Die Personalverordnung ist für alle Angestellten der Gemeinde Bir-
mensdorf verbindlich. Sie bildet den obersten kommunalrechtlichen 
Rahmen und kann durch vollziehende Bestimmungen ausgeführt 
und präzisiert, jedoch grundsätzlich nicht massgeblich geändert 
oder ausgeweitet werden. 

Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Politische Gemeinde 48'386'200 48'746'200 44'040'300 44'311'200 40'917'101.56 46'884'766.13
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 360'000  270'900  5'967'664.57  
Steuerfuss  91 %  91 %  91 %
Sekundarschulgemeinde 7'442'000 7'994'200 7'462'400 7'676'400 5'764'775.71 7'356'302.67
Aufwandüberschuss  
Ertragsüberschuss 552'200  214'000  1'591'526.96  
Steuerfuss  21 %  21 %  21 %
Gesamtsteuerfuss  112 %  112 %  112 %

Investitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Politische Gemeinde
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 7'506'000 8'467'000 8'990'076.39
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0.00
Sekundarschulgemeinde
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  4'700'000  6'900'000 2'277'240.60
Nettoinvestitionen Finanzvermögen  0  0  0.00

Finanzierung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Politische Gemeinde
Selbstfinanzierung (Cash Flow)  2'830'800  1'979'000  7'801'192.04
Finanzierungsfehlbetrag  4'675'200  6'488'000  1'188'884.35
Selbstfinanzierungsgrad  38 %  23 %  87 %
Sekundarschulgemeinde
Selbstfinanzierung (Cash Flow)  2'078'200  1'553'400  1'993'116.21
Finanzierungsfehlbetrag  2'621'800 5'346'600  284'124.39
Selbstfinanzierungsgrad  44 %  23 %  88 %
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Das heutige kommunale Personalrecht der Gemeinde Birmensdorf 
ist nicht mehr zeitgemäss. Die Bedürfnisse des kommunal ange-
stellten Personals wie auch verschiedene Bestimmungen der kan-
tonalen Gesetzgebung haben geändert. Es bestehen einerseits 
verschiedene personalrechtliche Reglemente und Einzelbeschlüsse 
des Gemeinderats und der Schulpflege, andererseits Lücken und 
gewachsene Usanzen. Zudem werden die erweiterten gesetzlichen 
Möglichkeiten der vermehrten internen Delegation von Personalfüh-
rungsaufgaben nicht bzw. nicht gezielt genutzt.

Bei dieser Ausgangslage haben sich der Gemeinderat und die 
Schulpflege zugunsten einer übersichtlichen und in sich stimmigen 
neuen Vorlage für eine Totalrevision der Personalverordnung ent-
schieden. In die neue Personalverordnung ist das bisherige kom-
munale Personalrecht eingeflossen. Insgesamt hat eine deutliche 
Verschlankung der Bestimmungen stattgefunden. Für verschiedene 
Details wird nur noch auf das subsidiär geltende kantonale Perso-
nal recht verwiesen bzw. sind diese Details neu auf der Ebene des 
Vollzugsreglements geregelt. Vereinzelt sind auch Bestimmungen 
ergänzt worden.

In der Gemeinde bestehen verschiedene Personalgruppen, für die 
unterschiedliches Personalrecht anwendbar ist. Für die kommuna-
len Anstellungsverhältnisse kommt die kommunale Personalverord-
nung zur Anwendung, für das pädagogische Personal gilt grundsätz-
lich die kantonale Lehrpersonalgesetzgebung. Dem kommunalen 
Gesetzgeber steht es jedoch frei, kommunales Recht auf für das 
kantonal angestellte Personal für verbindlich zu erklären. Vorbehal-
ten bleiben zwingende kantonale Bestimmungen. 

Für den einzelnen Angestellten bzw. die einzelne Angestellte bringt 
das neue kommunale Personalrecht auch Änderungen bezüglich 
der individuellen Anstellungsbedingungen. Andererseits gewährleis-
tet das neue kommunale Personalrecht eine möglichst einheitliche 
Regelung und gleichberechtigende Behandlung der personalrechtli-
chen Angelegenheiten in der Gemeinde und stellt sicher, dass diese 
weiterhin als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Orientierung über den 
Inhalt der Abstimmungsvorlage. Den kompletten Wortlaut der neuen 
Personalverordnung finden Sie in der Aktenauflage in der Gemein-
deverwaltung und auf der Website www.birmensdorf.ch.

Die Bestimmungen und Änderungen im Detail
Art. 1 im Kapitel Allgemeine Bestimmungen regelt den Geltungs-
bereich der Personalverordnung. Sie gilt für alle Angestellten der Ge-
meinde Birmensdorf, mit Ausnahme des pädagogischen Personals. 

Dieses pädagogische Personal ist in Absatz 2 definiert: Es handelt 
sich namentlich um die Schulleitung, die Lehrpersonen und Fach-
lehrpersonen und die Therapeutinnen und Therapeuten, die Logo-
päden und Logopädinnen und die pädagogischen Mitarbeitenden. 

Für das pädagogische Personal gelten lediglich die speziell formu-
lierten Bestimmungen der Personalverordnung, im Übrigen ist das 
kantonale Lehrpersonalrecht und seine vollziehenden Bestimmun-
gen anwendbar. Im Grundsatz findet somit wie bisher eine Gleichbe-
handlung des kantonal und kommunal angestellten pädagogischen 
Personals statt. Gleichwohl wird sichergestellt, dass in der ganzen 
Gemeinde einheitliche personalrechtliche Bestimmungen für alle 
Personalgruppen festgelegt werden dürfen.

Lücken wird es für die Angestellten im Personalrecht nicht geben. 
Art. 2 hält explizit den Grundsatz des subsidiär anwendbaren kanto-
nalen Personalrechts fest.

Nicht erfasst von der Personalverordnung sind gemäss Art. 3 die 
Behörden, Ausschüsse, Kommissionen sowie Funktionäre bzw. 
Funktionärinnen. Ihre Rechtsbeziehungen werden in der Entschädi-
gungsverordnung abschliessend geregelt. 

Die Personalverordnung verweist in Art. 6 auf die Anstellungs-
instanzen in der Gemeinde. Diese legen der Gemeinderat und die 
Schulpflege im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäss Gemeinde-
ordnung im Vollzugsreglement fest. Dabei folgen sie den gesetzli-
chen Möglichkeiten einer vermehrten Delegation von Kompetenzen 
und Personalführungsaufgaben an die direkt vorgesetzten Stellen 
und an den oder die Personalverantwortliche.

Art. 7 nimmt Bezug auf die Personalpolitik in der Gemeinde. Die ein-
zelnen Grundsätze sind verifiziert und in das Vollzugsreglement auf-
genommen worden. Sie berücksichtigen den Leistungsauftrag der 
Verwaltung, das Ziel der Bürgernähe, die Möglichkeiten des Finanz-
haushaltes und die Bedürfnisse des Personals und dienen den An-
gestellten und vorgesetzten Stellen als Orientierung bei ihrer Arbeit.

Art. 8 ff. regeln das Arbeitsverhältnis. Die Angestellten der Ge-
meinde Birmensdorf stehen in einem öffentlichrechtlichen Arbeits-
verhältnis. Dieses wird gemäss Art. 10 grundsätzlich durch eine 
Verfügung der Anstellungsinstanz begründet. 

Im Bereich der Begründung, Dauer, Änderung und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses beschränkt sich die neue Personalverordnung 
in Art. 11 zugunsten einer deutlichen Verschlankung auf einen 
schlichten Verweis auf das kantonale Personalgesetz und dessen 
ausführende Bestimmungen. Zugleich wird der Gemeinderat ermäch-
tigt, sofern es die dienstlichen Verhältnisse erfordern, auf der Ebene 
des Vollzugsreglements abweichende Bestimmungen zu erlassen.

Im Bereich der Kündigungsfristen sieht die Personalverordnung in 
Art. 12 wie bisher eine von der kantonalen Gesetzgebung abweichen-
de Regelung vor. Die Kündigungsfrist beträgt nach Ablauf der Probe-
zeit für alle Arbeitsverhältnisse einheitlich drei Monate, wohingegen 
der Kanton nach Dienstjahren gestaffelte Kündigungsfristen vorsieht.

Wird das Anstellungsverhältnis auf Veranlassung der Anstellungsin-
stanz und ohne das Verschulden der Angestellten aufgelöst, so kann 
eine Abfindung ausbezahlt werden. Die neue Personalverordnung 
weicht vom bisherigen Anspruch auf Abfindung bei bestimmten er-
füllten Bedingungen ab und formuliert in Art. 13 eine Kann-Bestim-
mung, die auf Härtefälle abstellt. Die Höhe dieser Abfindung richtet 
sich grundsätzlich wie bisher nach dem Einzelfall und den kantona-
len Vorgaben. Sie betrug bisher maximal sechs Monatslöhne und 
neu maximal neun Monatslöhne, gemäss dem 2022 angepassten 
kantonalen Personalrecht. Die Bestimmungen über die Abfindung 
finden auch für das kommunal angestellte pädagogische Personal 
Anwendung, sodass diesbezüglich einheitliche Rahmenbedingun-
gen für alle kommunalen Angestellten in der Gemeinde Birmensdorf 
gelten. Beim kantonal angestellten pädagogischen Personal ist der 
Kanton für die Festsetzung der Abfindung zuständig.
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Gemäss Art. 15 im Abschnitt Rechte und Pflichten der Angestell-
ten bildet der Lohn das Entgelt für die gesamte Tätigkeit der Ange-
stellten. Die bisherige zusätzliche Entschädigung durch Tag- oder 
Sitzungsgeld entfällt. Wegleitend für diese Regelung ist das Prinzip 
der individuellen Jahresarbeitszeit mit den Möglichkeiten der Kom-
pensation und der angeordneten Überzeit. Ausnahmen z. B. für die 
Schreiber bzw. Schreiberinnen der Behörden, welche regelmässig 
an Abendsitzungen teilnehmen, sollen möglich bleiben.

Neu erlässt der Gemeinderat aufgrund seiner Gesamtverantwor-
tung für die übergeordnete finanzielle Steuerung gemäss Art. 16 für 
alle kommunalen Angestellten den Einreihungsplan. Dabei orientiert 
er sich an den Lohnklassen und Lohnstufen des Kantons Zürich.  

Der Einreihungsplan wurde im Kontext Einheitsgemeinde umfas-
send geprüft, angepasst und ergänzt. Ebenso ist gemäss Art. 17 
neu der Gemeinderat für generelle Lohnanpassungen, den Teue-
rungsausgleich oder gemäss Art. 18 den Rahmen der individuellen 
Lohnanpassungen zuständig.

Auch im Bereich der Einmalzulagen legt gemäss Art. 19 neu der Ge-
meinderat den prozentualen Anteil der Lohnsumme für diese Zula-
gen fest. Das Vollzugsreglement sieht einheitliche Detailregelungen 
für die Einmalzulagen für besondere Leistungen der Angestellten vor. 

Ebenso werden neu die detaillierten Regelungen zu den Dienstal-
tersgeschenken in das Vollzugsreglement aufgenommen. Art. 20 
der Personalverordnung beschränkt sich auf die Formulierung des 
Grundsatzes auf Verordnungsebene: Neu sollen im Bereich der 
Dienstaltersgeschenke die kantonalen Regelungen gelten, was eine 
Verbesserung für die Angestellten darstellt. 

Im Bereich des Ersatzes von dienstlichen Auslagen beschränkt sich 
die Personalverordnung in Art. 21 darauf festzuhalten, dass den 
Angestellten sowie dem gesamten pädagogischen Personal für die 
Anschaffungen und Auslagen im Zusammenhang mit den dienstli-
chen Verrichtungen ein Ersatz zusteht. Im Vollzugsreglement sind 
die Details neu einheitlich geregelt, wie z. B. die Entschädigung für 
Reisespesen, die Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung, die 
Benützung privater Fahrzeuge oder die Pauschalen für Mobiltele-
fone, welche im Gemeindealltag je länger je mehr vorausgesetzt und 
zum Arbeiten benötigt werden. 

Neben dem kantonal angestellten pädagogischen Personal erhält 
– wie bisher – auch das kommunal angestellte pädagogische Per-
sonal eine Verpflegungszulage, welche sich nach den kantonalen 
Vorgaben richtet und aktuell bei einem vollen Pensum CHF 100.00 
pro Monat beträgt. 

Wie bisher findet in Art. 22 die Vereinsfreiheit und in Art. 23 die 
Niederlassungsfreiheit Eingang in die Personalverordnung.

Die Personalverordnung definiert in Art. 25 bis Art. 31 allgemei-
ne Pflichten der Angestellten. Die Pflichten beziehen sich auf die 
Aufgabenerfüllung, das Verhalten, die Annahme von Geschenken, 
die Verschwiegenheit betreffend dienstliche Angelegenheiten oder 
die Ausübung von Nebenbeschäftigungen oder Wahrnehmung von 
öffentlichen Ämtern. Im Vollzugsreglement sind ergänzende Bestim-
mungen aufgeführt.

Art. 28 und Art. 33 der Personalverordnung ermächtigt den Gemein-
derat, ausführliche Bestimmungen zur Arbeitszeit der Angestellten, 
deren Einteilung, zu den arbeitsfreien Tagen, zur Ferienregelung 
und zum bezahlten oder unbezahlten Urlaub festzusetzen. Die ent-
sprechenden Bestimmungen sind im Vollzugsreglement aufgeführt. 
Sie entsprechen grundsätzlich dem kantonalen Personalrecht bzw. 
dem übergeordneten Bundesrecht und nehmen auf besondere be-
triebliche Bedürfnisse Rücksicht. 

Im Bereich des Ferienanspruchs bewirkt die einheitliche Rege-
lung über die ganze Gemeinde und die konsequente Orientierung 
am kantonalen Personalrecht für einzelne Personengruppen eine 
Herab setzung des individuellen Ferienanspruchs. 

Eine Regelung, welche ebenfalls das gesamte pädagogische Perso-
nal erfasst, ist die Aus- und Weiterbildung. Art. 31 der Personalver-
ordnung strebt hier eine Gleichbehandlung aller Personalgruppen 
der Gemeinde Birmensdorf an. Vorbehalten bleiben die zwingen-
den kantonalen Vorgaben insbesondere für das kantonal angestellte 
päda gogische Personal. 

Die Bestimmung hat primär personalpolitische Bedeutung. In einem 
neuen Weiterbildungsreglement ist der Bereich der Aus- und Weiter-
bildung ausführlich geregelt. Es ersetzt verschiedene frühere Einzel-
beschlüsse, Reglemente und Usanzen der Gemeinde und Schule.

Im Abschnitt Personalvorsorge regeln Art. 34 und Art. 36 die 
Kranken- und Unfallversicherung sowie die berufliche Vorsorge der 
Angestellten. Für das kommunal angestellte pädagogische Personal 
übernimmt die Gemeinde die Hälfte der Prämien der Nichtberufs-
unfallversicherung, für alle übrigen Angestellten übernimmt sie die 
vollen Prämien. Diese Lösung entspricht der bisherigen Usanz und 
folgt konsequent dem Grundsatz der Gleichbehandlung des kom-
munal und des kantonal angestellten pädagogischen Personals. Die 
Prämien einer allfälligen Krankentaggeldversicherung trägt wie bis-
her die Gemeinde für das gesamte Personal.

Art. 38 bis Art. 42 umfassen den Rechtsschutz der Angestellten, 
namentlich den Schutz der Angestellten vor ungerechtfertigten An-
griffen, das Recht auf Anhörung oder den Datenschutz, welcher sich 
nach dem übergeordneten Recht orientiert. Die Details sind neu im 
Vollzugsreglement erfasst.

Vollzugsreglement
Das Vollzugsreglement stellt sowohl für die Angestellten wie auch 
für die Behörden und die operativen Leitungen eine ausführliche 
Dokumentation sämtlicher personeller und personalrechtlicher The-
men in der Gemeinde Birmensdorf dar. Eine Vielzahl an bestehen-
den gemeinde- und schulinternen Regelungen konnte dadurch ko-
ordiniert, gebündelt, verringert und in einem einheitlichen Dokument 
zusammengefasst werden. Vereinzelte Beschlüsse oder spezielle 
vertragliche Regelungen haben gleichwohl weiterhin Gültigkeit und 
machen mit Blick auf die unterschiedlichen betrieblichen Abläufe 
und Bedürfnisse auch Sinn. 

Das Vollzugsreglement orientiert sich im Grundsatz am kantonalen 
Personalrecht, vereinzelt sind auf untergeordneter Ebene auch Ab-
weichungen davon geregelt. 
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Sofern explizit vermerkt, gilt das Vollzugsreglement auch für das 
kantonal angestellte pädagogische Personal. Dies ermöglicht trotz 
verschiedener gesetzlicher Grundlagen und Vorgaben eine gezielte 
einheitliche Behandlung der verschiedenen Personalgruppen in der 
Gemeinde Birmensdorf. 

Für den Erlass des Vollzugsreglements ist gemäss Art. 43 Personal-
verordnung der Gemeinderat zuständig.

Finanzielle Folgen
Es ist damit zu rechnen, dass mit dem neuen kommunalen Perso-
nalrecht geringfügige Mehrkosten entstehen. Diese setzen sich na-
mentlich aus Lohnkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Einheitsgemeinde und damit verbunden mit dem neuen, aktualisier-
ten Einreihungsplan oder einzelnen Spesenentschädigungen zu-
sammen. Andererseits resultieren aus der vermehrten Angleichung 
an den Kanton auch Minderkosten, die betragsmässig allerdings 
nicht genau beziffert werden können.

Vernehmlassung
Die Entwürfe der Personalverordnung, des Vollzugsreglements und 
des Aus- und Weiterbildungsreglements sind allen Angestellten der 
Gemeinde und Schule sowie der Rechnungsprüfungskommission 
im Zeitraum 2. Juni bis 14. Juli 2023 zur internen Vernehmlassung 
übergeben worden. Es sind hauptsächlich zum Vollzugsreglement 
inhaltliche Anliegen und einzelne Fragen eingegangen.

Die zuständige Projektgruppe hat alle Rückmeldungen und Ände-
rungsanträge geprüft und, sofern berechtigt und gewünscht, in die 
Vorlagen einfliessen lassen. Alle Vernehmlassungsteilnehmer bzw. 
Vernehmlassungsteilnehmerinnen sind informiert worden, ob und 
inwiefern ihre Rückmeldungen aufgenommen worden sind.

Inkrafttreten
Die neue Personalverordnung mit dem Vollzugsreglement tritt am 
1. Januar 2024 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt hin werden die frühe-
re Personalverordnung vom 18. September 2018 sowie alle mit der 
neuen Verordnung in Widerspruch stehenden Bestimmungen auf-
gehoben. 

Art. 45 der Schlussbestimmungen hält fest, dass auf diesen Zeit-
punkt hin für alle Arbeitsverhältnisse das neue Personalrecht gilt. 
Für bereits gekündigte, aber noch nicht aufgelöste Arbeitsverhält-
nisse gilt hingegen das bisherige Recht. 

Im Bereich der Dienstaltersgeschenke werden die bisherigen Dienst-
jahre in der ehemaligen Primarschulgemeinde mitgezählt. Da sich 
die Berechnungsgrundlage ändert, sind für die neue Berechnung 
die Dienstjahre ab Bildung der Einheitsgemeinde am 1. Januar 2022 
massgebend.

Abstimmungsempfehlung des Gemeinderates  
und der Schulpflege
Die neue Personalverordnung ist ein griffiges Instrument, das die 
wichtigsten personalrechtlichen Eckwerte setzt und zugleich den 
Behörden hinreichenden Gestaltungsraum für Detailbestimmungen 
belässt.

Der Gemeinderat und die Schulpflege beantragen der Gemeinde-
versammlung, die kommunale Personalverordnung zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates
Die Totalrevision der Verordnung über das Arbeitsverhältnis der An-
gestellten der Politischen Gemeinde (Personalverordnung) wird ge-
nehmigt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die totalrevidierte Perso-

nalverordnung (PVO) der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der 
vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18. Septem-
ber 2023 geprüft.

2. Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung empfehlen wir der Ge-
meindeversammlung, diesen Antrag zu genehmigen.

3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes, die spätestens 10 
Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 
beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Ver-
sammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und 
die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Ant-
wort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass 
eine Diskussion stattfindet.


